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§ 121 BO fur Wien
Beherbergungsstatten und Heime

BO fur Wien - Bauordnung fir Wien

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 12.11.2025

1. (1)Bei Heimen und Beherbergungsstatten handelt es sich um zentral verwaltete Unterkiinfte, bei denen entweder
fir das Wohnen oder fur das Wirtschaften gemeinschaftliche Anlagen vorgesehen sind und die als eigenstandiges
Gebaude oder als Teil eines Gebaudes errichtet werden kénnen.

2. (2)Beherbergungsstatten dienen der Unterbringung von Gasten zu voribergehendem Aufenthalt.

3. (2a)Heime sind zur standigen oder vortibergehenden gemeinsamen Unterbringung von Menschen bestimmt, die
zu einer nach anderen als familidren Zusammengehorigkeitsmerkmalen zusammenhangenden Personengruppe
gehoren. Sie kdnnen der Befriedigung des regelmaRigen Wohnbedurfnisses ihrer Bewohnerinnen und Bewohner
(Wohnheime), deren Betreuung und Pflege oder anderen gesetzlich geregelten oder sonst anerkannten Zwecken
dienen.

4. (3)In Beherbergungsstatten und in Heimen mussen fur je angefangene 10 Schlafstellen im gleichen Geschol3
mindestens eine Toilette und zwei Waschgelegenheiten, die ausschlie3lich den im Gebaude untergebrachten
Personen zur Verfligung stehen, vorgesehen werden. Haben Beherbergungsstatten und Heime mehr als 20
Unterkunftsraume, mussen fur die ersten 20 mindestens eine Zimmer- bzw. Wohneinheit und fir jeweils weitere
50 Unterkunftsraume je eine weitere Zimmer- bzw. Wohneinheit den Anforderungen des barrierefreien Bauens
entsprechen.

In Kraft seit 14.12.2023 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 121 BO für Wien Beherbergungsstätten und Heime
	BO für Wien - Bauordnung für Wien


